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meßtechnik Gesm b H Z1/sN--- ZEIH~ 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
A-l016 WIE N 

Betrifft: Geschäftszahl 
Entwurf eines 
Begutachtung 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

über Wunsch des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegen­
heiten, Herr Dr_ Sefelin, wurde seitens unseres Büros eine Begut­
achtung zum Entwurf des Heizkostenabrechmingsgesetzes erstellt_ 
Wir dvrfen beiliegend 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme über-
mitteln_ . 

Mit besten 

mc ... ·AI• 

A-8010 

Anla~e erwähnt 

MESSTECHNIK GESMBH 
8010 Graz, Bergmanngasse 48 
Telefon: 0 316 / 32 2 28-0 
Telefax: 0316/37087-34 

Gesellschaft für Vertrieb, Montage und Service von technisc n Meß- und Regelgeräten 
Meß- und Regelgeräte für Flüssigke~en und Gase 
mechanische und elektron"che Wärmemengenmeßgeräte 
Durchführung aller meßtechnischen Servicearbeiten 
HEGRA-therm Heiz- und Warrnwasserkostenverteiler 
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An das 
Bundesminieterium für wirt­
schaftliche Angelegenheiten 
z.Hd. 'Herrn Min.Rat Dr. Sefelin 

Stubenring, 1 
A-1011 WIE N 

Betrifft: Geschäftszahl: 50.080j16-XjBj8j92 

Graz, 1992-09-14 
DDr. GkjGH 

SVM92125 

Entwurf eines Heizkostenabrechnungsgesetzes 
Begutachtung 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Wir nehmen Bezug auf den uns mit Datum vom 22. Juli 1992 zugelei­
teten Gesetzesentwurf, dürfen uns für die Einladung zur Begutach­
tung bestens bedanken und er lauben uns nachfo 1gende, kurze Ste 1-
lungnahme: 

Sei tens unseres Unternehmens wird die gesetzliche 
Fragen der Heizkostenabrechnung laut tatsächlichem 
stens begrüßt. Der gegenständliche Gesetzesentwurf 

Normierung der 
Verbrauch wärm-

, 

normiert generell die Heizkostenabrechnung laut tatsächlichem 
Verbl'auch, 

regelt die Voraussetzungen für die Verbrauchsermi ttlung laut 
ta tsäch 1 i chem Verbra lich , 

ermöglicht auch dem einzelnen einer Wohngemei.l1schaft untel' be­
stio1Jl1ten Voraussetzungell einen Antrag auf eine Heizkostenab­
rechnung nach Verbrauch zu stellen, 

definiert Prüf1-~flichtell und dami t die Verantwortung für die 
WärJ1]eabgebe~' bzw. das Abrechnungsunternehmen , 

normiel't die Auftei.ll1ng der Kosten in fixe und variable An­
teile. 

definiert die Hindesterfordernisse für eine Heizkostenabrech­
nung,. 

setzt Sanktionen fÜl' den Fall de.!' Nichteinhal tung der gesetz­
ten Norm 

MESSTEC;iNIK GESM5H 

8010 Graz. Bergmanngasse 48 
Telefon: 0316/32228-0 
Telefax: 0 316/37087-34 

Gesellschaft für Vertrieb. Montage und Service von technischen Meß- und Regelgeräten 
Meß- und Regelgerate tur Flussigkeiten und Gase 
mechanische und elektronISche Wärmemengenmeßgerate 
Durchführung aller meßtechnischen ServIcearbeIten 
HEGRA-therm Helz- und Warmwasserkostenverteller 

EDV-Abrechnungscenter fur die wohnungswelse Abrechnung von Helzungs- und Warmwasserkosten 

sowIe sonstigen Wohnungsneoenkosten 
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und ermöglicht derartig eine verursachergerechtere und praxisbezo­
genere Abrechnung der Heizkosten bzw _ der Warmwasserkosten laut 
tatsächlichem Verbrauch als es bis dato der Fall war_ 

Trotz dieser an und für S1.ChaUS unserer Sicht äußerst positiven 
'Aspekte sind wir der Meinung, daß nachfolgende Fakten noch bzw_ 
exakter definiert werden müßte.n: 

ad § 5 "Voraussetzungen für die Verbrauchsermittlung" 

Der gegenständliche Paragraph im Gesetzesentwurf normiert, daß 
eine Heizkosten bzw_ Warmwasserkosten-Abrechnung laut tatsächli­
chem Verbrauch dann statthaft und ,im Sinne des Gesetzestextes er­
forderlich ist, wenn der Energieverbrauch vom Wärmeabnehmer über­
wiegend beeinflußbar ist_ Dieses Faktum ist nicht unerheblich 
durch die jeweilige Betriebsweise einer Heizungsanlage bzw_ der 
Wärmezentrale bedingt _ Damit könnten sich gegebenenfalls bei der· 
Interpretation dieses Paragraphen Probleme ergeben,weshalb vorge~ 
schlagen wird, den ersten Absatz de:? § 5 um folgende Passage zu 
ergänzen: 

Die überwiegende Beeinflußbarkeit durch den Wärmeabnehmer ist 
gegeben, wenn die Wärmeenergie aus den Heizkörpern bzw_ son­
stigen Verbrauchern gegenuoer derjenigen Wärmeenergie 
überwiegt. die aus dem Wärmeverlust der Rohrleitungen und 
Armaturen innernalb des Gebäudes resultiert_ Zur Ermittlung 
dieser Relation ist von der reg:elbaren Wärmeleistung 'aller 
installierten Heizkörper bzw_ Wärmetauscher eines Gebäudes 
sowie der rechnerischen Verlustleistung der 
Wärmeverteilun~sleitungen innerhalb eines Objektes jeweils bei 
Auslegu'ngsverhiil tnissen auszugehen_ 

ad § 8 - Prüfpflichten 

Der § 8 sollte um nachfolgende Passage ergänzt bzw_ erweitert wer­
den: 

Zur Wahrnehmung der Prüfpflichten ist der Wärmeabnehmer ver­
pflichtet, dem Wärmeabgeber bzw _ dem auf die Aorechm.:ng der 
Wärme ausgerichte0en Unternehmen zeitgerecht alle jene techn~­
schen Unterlagen und :;:nformationen zu liefi::rn, die für die 
Wa:~rnahme der Prüfpflichten erforderlic~~ sind_ 

8010 Graz, Bergmanngasse 48 
Telefon: 0 316 / 32 2 28-0 
Telefax: 0316/37087-34 

Gesellschaft für Vertrieb, Montage und Service von technischen Meß- und Regelgeräten 
Meß- urd Regelgerate lur Flussigkeiten und Gase 

mechanische und elektronische Wärmemengenmeßgerate 

Ourchfuhrung aller meßtechnlschen ServIcearbeiten 

HEGRA-therm Heiz- und Warmwasserkostenverteller 

EDV-Abrechnungscenter fur die wohnungswelse Abrecr.nung von Helzungs- und Warmwasserkosten 
sowie sonstigen Wohnungsnebenkosten 
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ad § 13" - Zulässige Vereinbarungen 7 ergänzende Regelungen und ge­
richtliche NeJfestsetzungen 

Der § 13, Abs.1 sollte durch eine Position 4 des folgenden Inhalts 
ergänzt werden: 

4. Zum Ausgleich der durch die jeweilige Lage der einze~nen 
Wohneinheiten im Rahmen eines Gebäudes bzw. eines Wohnungsver­
bandes vorgegebenen, nicht.durch den jeweiligen Nutzer beein­
flußbaren, externen, objektbezogenen Einflüsse können entspre­
chende Ausgleichs- bzw . Reduktionsfaktoren herangezogen wer­
den. Die Ermittlung dieser Faktoren muß nachvollziehbar sein 
und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen. 

Wir dürfen Sie, sehr geehrte Damen und Herren, ersuchen, bei Ihrer 
Endredigierung die von uns vorgeschlagenen, ergänzenden Punkte zu 
berücksichtigen, wobei wir der guten Ordnung halber darauf hinwei­
sen dürfen, daß· es sich bei unseren Ergänzungswünschen um keine 
substantiellen Änderungen sondern um unserer Meinung nach not­
weno~ge Ergänzungen handelt, die aus der praktischen Erfahrung 
eingebracht wurden. 

Wir 
mit 

( D · 1'" DD TT 1 ~ . ~ p J, • - .1 g. r. ne ~mu .~ 
(Geschäf sführer) 

,iE3S7::J:~~j\lji< "::2S,\J!E;-

8010 Graz. Bergmanngasse 48 
Telefon: 0 316/32 2 28-0 
Telefax: 0 316/37 0 87-34 

Gradischnik) 

Gesellschaft für Vertrieb, Montage und Service von technischen Meß· und Regelgeräten 
Meß- und Regelgerate fur FlüSSigkeiten und Gase 

mechanIsche und elektromsche Warmemengenmeßgerate 
Durchführung aller meßtechnlschen ServIcearbeiten 

HEGRA-therm Helz- und Warmwasserkostenvertetler 

EDV-Abrechnungscenter tür ojie wohnungsw81se Abrechnung von Helzungs- und WarmwasserKosten 
sowie sonstlQen Wohnungsnebenkosten 
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